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RS OGH 2007/3/29 15Os130/06s
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.03.2007

Norm

StGB §164

StGB §165

Rechtssatz

Fand vor Weitergabe an den Angeklagten ein Umtausch statt, sodass eine „Ersatzsache" weitergegeben wurde, kommt

- bei entsprechendem Vorsatz - Geldwäscherei in Betracht.

Entscheidungstexte
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